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(54) Verpackung

(57) Die Erfindung betrifft eine Verpackung (1), ins-
besondere Kühlverpackung, mit einer Umverpackung
(2), die einen Mantel (3) mit einer Vorderwand (4), einer
Rückwand (5) und Seitenwänden (6, 7), welche die Vor-
derwand (4) mit der Rückwand (5) verbinden, sowie eine
Bodenwand (8) und eine Deckenwand (9) aufweist; und
mit einer einen Innenraum (14) der Umverpackung (2)
allseitig umgebenden Dämmeinrichtung (10). Erfin-

dungsgemäß weist die Dämmeinrichtung (10) die De-
ckenwand (9) und die Bodenwand (8) als Dämmwände
(10A, 10B) auf, welche jeweils einen Luftraum (12) be-
grenzen. Die Dämmeinrichtung (10) weist erfindungsge-
mäß ferner eine in der Umverpackung (2) angeordnete
einstückige Dämmeinlage (11) auf, die zumindest eine
einen Luftraum (13) begrenzende Dämmwand (10C,
10D, 10E, 10F) umfasst.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Verpackung zum La-
gern oder Transportieren von thermisch empfindlichen
Produkten, welche insbesondere als Kühlverpackung
bzw. Tiefkühlverpackung benutzt werden kann. Die er-
findungsgemäße Verpackung kann allerdings auch für
warme Gütern angewandt werden.
[0002] Eine derartige Verpackung ist aus der EP 2 514
680 A1 bekannt. Hierbei weist die als Kühlbox dienende
Verpackung eine äußere Hülle und eine einen Innenraum
der Hülle allseitig umgebende Dämmeinrichtung (als Iso-
lationsschicht bezeichnet) auf. Die Dämmeinrichtung ist
aus einer Vielzahl von einzelnen Isolationselementen
ausgebildet, welche jeweils aus einem faserigen Material
bestehen. Ferner ist eines der Isolationselementen durch
einen Haltemechanismus gehalten. Allerdings birgt die
Verpackung den Nachteil, dass deren Herstellen und Zu-
sammenstellen aufgrund der mehrteiligen Isolations-
schicht und des benötigten Haltemechanismus viele
Schritte erfodern und insofern zeitaufwändig sind. Zu-
dem kann die faserige Zusammensetzung der Isolations-
elemente keine optimale Isolation sicherstellen, da das
Material in den Isolationselementen nicht gleichmäßig
angeordnet ist und die thermischen Eigenschaften des
faserigen Materials ortsabhängig sind.
[0003] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung eine Verpackung vorzuschlagen, welche einfacher,
kostengünstiger und schneller herstellbar ist, und welche
eine optimale Dämmung ermöglicht.
[0004] Die Lösung dieser Aufgabe erfolgt durch eine
Verpackung, insbesondere Kühlverpackung, welche ei-
ne Umverpackung und eine einen Innenraum der Um-
verpackung allseitig umgebende Dämmeinrichtung um-
fasst. Die Umverpackung weist einen Mantel mit einer
Vorderwand, einer Rückwand und Seitenwänden, wel-
che die Vorderwand mit der Rückwand verbinden, sowie
eine Bodenwand und eine Deckenwand auf. Erfindungs-
gemäß weist die Dämmeinrichtung die Deckenwand und
die Bodenwand als Dämmwände auf, welche jeweils ei-
nen Luftraum begrenzen. Die Dämmeinrichtung weist er-
findungsgemäß ferner eine in der Umverpackung ange-
ordnete einstückige Dämmeinlage auf, die zumindest ei-
ne einen Luftraum begrenzende Dämmwand umfasst.
Die erfindungsgemäße Verpackung ist somit aus weni-
gen Elementen ausgebildet, was das Herstellungsver-
fahren und das Zusammenstellen der Verpackung deut-
lich erleichtert ist. Außerdem wird als Dämmungsmate-
rial Luft benutzt, was zum einen keine Kosten aufgrund
von zusätzlichen Materialien verursacht und zum ande-
ren eine gleichmäßigere Dämmung zur Folge hat.
[0005] Vorzugsweise ist erfindungsgemäß die Umver-
packung aus einem einstückigen Umverpackungszu-
schnitt ausgebildet. Somit wird die Umverpackung in
schneller Weise und material sparend hergestellt. Der
Umverpackungszuschnitt kann dann einfach gefaltet
werden, um die Umverpackung zu erzeugen.
[0006] Bevorzugt ist an der einen Seitenwand mindes-

tens eine erste Dämmwand angeordnet, welche mindes-
tens zwei faltbare Laschen aufweist, die im Endmonta-
gezustand die Deckenwand und/oder die Bodenwand
bilden, und/oder an der anderen Seitenwand mindestens
eine zweite Dämmwand angeordnet, welche mindestens
zwei faltbare Laschen aufweist, die im Endmontagezu-
stand die Deckenwand und/oder die Bodenwand bilden.
Als Endmontagezustand ist der Zustand zu verstehen,
in dem keine weiteren Schritte zum Herstellen der Bau-
teile der Verpackung benötigt sind. Da die Deckenwand
und/oder die Bodenwand als Dämmwände der Dämm-
einrichtung ausgebildet sind, ist ein Teil der Dämmein-
richtung in der Umverpackung integriert, wodurch auf zu-
sätzliche Elemente verzichtet werden kann. Es ist z.B.
möglich, dass die erste Dämmwand an der ersten Sei-
tenwand und die zweite Dämmwand an der anderen Sei-
tenwand zum Bilden der Deckenwand und der Boden-
wand angeordnet sind. Ebenso vorstellbar ist auch, dass
beide Dämmwände an derselben Seitenwand zum Bil-
den der Deckenwand und der Bodenwand angeordnet
sind. Durch das Zusammenfalten von Laschen werden
die jeweils einen Luftraum begrenzenden Dämmwände
in einfacher und schneller Weise ausgebildet.
[0007] Um eine gleichmäßige Stärke bei der ersten
Dämmwand und/oder der zweiten Dämmwand zu er-
möglichen, weist vorteilhafterweise die erste Dämm-
wand und/oder die zweite Dämmwand eine faltbare Ab-
standslasche auf, wodurch im Endmontagezustand die
Deckenwand und/oder die Bodenwand quaderförmig
ausgebildet sind. Durch die quaderförmige Ausgestal-
tung der ersten und/oder der zweiten Dämmwand wird
eine gleichmäßigere Dämmung in Richtung der Stärke
der Dämmwände sichergestellt.
[0008] Es kann von Vorteil sein, wenn die erste Dämm-
wand und/oder die zweite Dämmwand jeweils eine falt-
bare Klebelasche aufweisen, welche mit einer Innenseite
der Seitenwände verbunden ist, insbesondere verklebt
ist. Somit wird in einfacher Weise sichergestellt, dass die
Dämmwände stabil ausgebildet sind. Je größer die Kle-
belasche ist, desto stabiler sind die erste und die zweite
Dämmwand.
[0009] Nach einer besonders bevorzugten Ausgestal-
tung der vorliegenden Erfindung kann die Dämmeinlage
vier Dämmwände aufweisen, welche jeweils einen Luft-
raum begrenzen. Insbesondere sind die vier Dämmwän-
de zueinander derart angeordnet, dass eine Dämmein-
lage rechteckiger Form erzeugt ist. Somit kann die erfin-
dungsgemäße Verpackung für viele handelsübliche An-
wendungen benutzt werden.
[0010] Hierbei liegt bevorzugt die Dämmeinlage an der
Vorderwand, der Rückwand und den Seitenwänden an.
Durch die passgenaue Anordnung der Dämmeinlage an
den Innenseiten des Mantels der Umverpackung dient
die Dämmeinage als eine Art Verstärkung der Seiten-
wände sowie der Vorderwand und der Rückwand. Ferner
ist eine exakte Positionierung des zu transportierenden
Produktes im Innenraum der Umverpackung möglich.
[0011] Ferner bevorzugt ist die Dämmeinlage aus ei-
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nem einstückigen Dämmeinlagezuschnitt ausgebildet,
was zum einem schnellen und kostengünstigen Herstel-
len der Dämmeinlage führt. Somit kann das gesamte
Herstellverfahren der Verpackung grundsätzlich auf zwei
Schritte reduziert werden, durch welche die Umverpa-
ckung und die Dämmeinlage gefertigt werden. Dabei ist
nur eine Maschinenart, nämlich für das Ausbilden der
Zuschnitte, nötig, wodurch Kosten für zusätzliche Ma-
schinen z.B. für die Bearbeitung von Dämmelementen
aus faserigem Material vermieden werden können.
[0012] Vorzugsweise ist der Dämmeinlagezuschnitt im
Lagerungs- und Transportzustand zusammengefaltet.
Da der Dämmeinlagezuschnitt wenig Platz nimmt, kann
ein großer Vorrat von Dämmeinlagen für unterschiedli-
che Anwendungen angelegt werden.
[0013] Nach einer vorteilhaften Weiterbildung der er-
findungsgemäßen Verpackung sind die Deckenwand
und/oder die Bodenwand jeweils aus zwei Teilwänden
ausgebildet, wobei die Teilwände eine Deckenöffnung
und/oder eine Bodenöffnung des Mantels der Umverpa-
ckung vollständig abdecken.
[0014] Durch das Vorsehen jeweils einer im Endmon-
tagezustand durch einen klappbaren Deckel abgedeckte
Greiföffnung in der Deckenwand und/oder der Boden-
wand kann die Verpackung einfach geöffnet und Zugang
auf das in der Verpackung gelagerte Produkt gewährt
werden. Der klappbare Deckel dient dazu, im Endmon-
tagezustand die Greiföffnung abzudecken, so dass keine
Luft aus den Luftkammern der Deckenwand und/oder
der Bodenwand entweicht. Somit werden die Däm-
mungseigenschaften der erfindungsgemäßen Verpa-
ckung beibehalten.
[0015] Es kann ferner von Vorteil sein, wenn Kühlele-
mente in die Luftkammer der Deckenwand und/oder der
Bodenwand eingelegt sind. Dadurch kann die Tempera-
tur des in der Verpackung gelagerten Gutes auch unter
sehr heißen Umgebungstemperaturen unverändert blei-
ben.
[0016] Vorzugsweise weist ferner die Umverpackung
eine Deckplatte und/oder eine Bodenplatte auf, wodurch
im Endmontagezustand die Deckenwand und/oder die
Bodenwand abgedeckt sind. Die Deckplatte und/oder die
Bodenplatte dienen als Schutz für die Deckenwand
und/oder die Bodenwand vor potentiellen Beschädigun-
gen, die anderenfalls dazu führen könnten, dass die
Dämmungseigenschaften der Deckenwand und/oder
der Bodenwand beeinträchtigt werden.
[0017] In vorteilhafter Weise kann die Stärke der De-
ckenwand und/oder der Bodenwand durch Änderung der
Abmessungen der faltbaren Teile der ersten Lasche
und/oder der zweiten Lasche wählbar sein. So kann die
erfindungsgemäße Verpackung durch einfache Kon-
struktionsänderungen für unterschiedliche Anwendun-
gen benutzt werden.
[0018] Nach einer bevorzugten Ausgestaltung der vor-
liegenden Erfindung ist die Stärke aller Dämmwände der
Dämmeinlage gleich. Dies hat zur Folge, dass alle
Dämmwände denselben oder einen sehr ähnlichen Wär-

mewiderstand haben.
[0019] Ferner sind die Umverpackung und die Dämm-
einlage vorzugsweise aus Wellpappe hergestellt. Die
Wellpappe bietet den Vorteil, dass sie zum einen eine
hohe Festigkeit und zum anderen gute Dämmungseigen-
schaften aufgrund ihrer herstellungsbedingten Lufträu-
me aufweist. Somit kann die Verpackung stabil ausge-
bildet sein und einen zusätzlichen Schutz für die Tem-
peratur des in der Verpackung gelagerten Produktes auf-
weisen.
[0020] Weitere Einzelheiten, Vorteile und Merkmale
der vorliegenden Erfindung ergeben sich aus nachfol-
gender Beschreibung von einem bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiel anhand der Zeichnung. Es zeigt:

Fig. 1 eine vereinfachte, schematische perspektivi-
sche Ansicht einer Verpackung mit einer Um-
verpackung und einer Dämmeinlage gemäß ei-
nem bevorzugten Ausführungsbeispiel der vor-
liegenden Erfindung,

Fig. 2 eine vereinfachte, schematische Vorderansicht
der Umverpackung von Fig. 1,

Fig. 3 eine weitere vergrößerte vereinfachte, sche-
matische perspektivische Ansicht der Dämm-
einlage von Fig. 1,

Fig. 4 eine Draufsicht der Dämmeinlage von Figuren
1 und 3, und

Fig. 5 eine vereinfachte, schematische perspektivi-
sche Ansicht der Dämmeinlage von Figuren 1
und 3 in einem Zustand vor dem Endmontage-
zustand.

[0021] Nachfolgend wird unter Bezugnahme auf die Fi-
guren 1 bis 4 eine Verpackung 1 gemäß einem bevor-
zugten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung
im Detail beschrieben. Die als Box ausgebildete Verpa-
ckung 1 kann für den Transport oder die Lagerung von
temperaturempfindlichen Produkten benutzt werden.
[0022] Die Verpackung 1 weist eine Umverpackung 2
und eine Dämmeinrichtung 10 auf. Ferner ist die Verpa-
ckung 1 aus Wellpappe hergestellt. Es ist jedoch vorstell-
bar, auch andere Materialien zu benutzen. In Fig. 2 sind
drei Zustände der Verpackung 1 dargestellt. Im ersten
Zustand A1 ist die Verpackung 1 vollständig geöffnet. Im
zweiten Zustand A2 ist die Verpackung 1 nur teilweise
geöffnet, wobei im dritten Zustand A3 die Verpackung 1
komplett geschlossen ist.
[0023] Wie aus der Fig. 1 ersichtlich ist, weist die Um-
verpackung 2 einen Mantel 3 mit einer Vorderwand 4,
einer Rückwand 5 und Seitenwänden 6, 7, welche die
Vorderwand 4 mit der Rückwand 5 verbinden, sowie eine
Bodenwand 8 und eine Deckenwand 9 auf. Die Decken-
wand 9 ist aus zwei Teilwänden 9A, 9B ausgebildet, wel-
che eine Deckenöffnung des Mantels 3 der Umverpa-
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ckung 2 im geschlossenen Zustand (Position A3 in Fig.
2) der Verpackung 1 vollständig abdecken. In diesem
Ausführungsbeispiel ist die Bodenwand 8 einteilig aus-
gebildet. Im Rahmen der Erfindung sind allerdings an-
dere Kombinationen auch möglich. So können z.B. die
Bodenwand 8 und die Deckenwand 9 beide zweiteilig
oder einteilig geformt sein.
[0024] An der Rückwand 5 ist eine Deckplatte 21 an-
geordnet, welche im geschlossenen Zustand der Verpa-
ckung 1 die Deckenwand 9 abdeckt. Die Deckplatte 21
ist einstückig ausgebildet, kann allerdings auch aus zwei
Teilen hergestellt sein. Die Rückwand 5 weist ferner eine
Bodenplatte auf, welche in Fig. 1 nicht sichtbar ist. Im
Rahmen der Erfindung sind auch andere Kombinationen
bezüglich der Anordnung und der Teile der Deckplatte
21 und der Bodenplatte.
[0025] Jede Teilwand 9A, 9B der Deckenwand 9 weist
eine Greiföffnung 19 auf, welche das Öffnen der Verpa-
ckung 1 erleichtert. Die Greiföffnungen 19 sind jeweils
im geschlossenen Zustand (Position A3) der Verpackung
1 durch einen klappbaren Deckel 20 abgedeckt. Um auf
den Innenraum 14 der Umverpackung 2 zuzugreifen,
wird jeder Deckel 20 in Richtung vom Luftraum 12 nach
innen geschoben.
[0026] Die Dämmeinrichtung 10 umgibt allseitig einen
Innenraum 14 der Umverpackung 2 und schützt die in
der Verpackung 1 gelagerten Güter gegen Wärmeabga-
be oder Wärmezunahme zu oder von der Umgebung.
[0027] Die Dämmeinrichtung 10 umfasst die Decken-
wand 9 und die Bodenwand 8 der Umverpackung 2, wo-
bei die Deckenwand 9 als eine erste Dämmwand 10A
und die Bodenwand 8 als eine zweite Dämmwand 10B
dienen. Beide Dämmwände 10A, 10B begrenzen Luft-
räume 12.
[0028] Die erste Dämmwand 10A, welche die Teilwän-
de 9A und 9B umfasst, ist an den Seitenwänden 6, 7
angeordnet. Die erste Teilwand 9A ist an der Seitenwand
6 angeordnet und aus einer ersten faltbaren Lasche 15,
einer zweiten faltbaren Lasche 16 und einer faltbaren
Abstandslasche 17 ausgebildet. Ähnlich zur ersten Teil-
wand 9A, ist die zweite Teilwand 9B aus einer ersten
faltbaren Lasche 15, einer zweiten faltbaren Lasche 16
und einer faltbaren Abstandslasche 17 gebildet. Die
zweite Teilwand 9B ist an der Seitenwand 7 angeordnet.
Des Weiteren weisen die Teilwände 9A und 9B jeweils
eine faltbare Klebelasche 18 auf, welche mit einer Innen-
seite der Seitenwände 6, 7 verklebt sind.
[0029] Durch das Vorsehen der Laschen 15, 16 und
17 sowie der Klebelasche 18 für den Aufbau der ersten
Teilwand 9A und der zweiten Teilwand 9B wirken jeweils
die Teilwände 9B als ein Viergelenk.
[0030] Wie aus der Figur 2 ersichtlich ist, ist diesbe-
züglich die Teilwand 9A im geschlossen Zustand der Ver-
packung 1 (Position A3) quaderförmig ausgebildet und
weist eine Stärke a3 auf. Die Stärke a3 kann durch Än-
derung der Längenverhältnisse der ersten Lasche 15,
der zweiten Lasche 16 und der Abstandslasche 17 zu-
einander je nach Anforderungen oder Einsatzgebiet der

Verpackung 1 entsprechend gewählt werden. Wenn die
Verpackung 1 vollständig geöffnet ist (Position A1), weist
die Teilwand 9A eine Stärke a1 auf, welche kleiner als
die Stärke a2 ist. Im teilgeöffneten Zustand der Verpa-
ckung 1, welcher der Position A2 entspricht, weist die
Teilwand 9A die Form eines Parallelepipeds und eine
Stärke a2 auf, welche zwischen den Stärken a1 und a3
liegt. In diesem Zustand kann Luft in die an den Seiten
offene Luftkammer 12 eindringen. Im geschlossen Zu-
stand der Verpackung 1 ist die Luftkammer 12 durch die
Innenseiten der Vorderwand 4 und der Rückwand 5 ver-
schlossen. Somit entsteht ein geschlossener Luftraum
12, von welchem die darin befindliche Luft nicht entwei-
chen kann. Die Zustände A1 und A2 sind auch in der Fig.
1 gezeigt.
[0031] Zu der Dämmeinrichtung 10 gehört auch eine
Dämmeinlage 11, welche im Endmontagezustand in der
Umverpackung 2 angeordnet ist. In Fig. 1 ist jedoch zum
Zwecke der Veranschaulichung die Dämmeinlage 11
von der Umverpackung 2 getrennt dargestellt. In Fig. 3
ist die Dämmeinlage 11 vergrößert gezeigt, wobei die
Lufträume durch gestrichelte Linien eingezeichnet sind.
[0032] Insbesondere weist die Dämmeinlage 11 vier
Dämmwände 10C, 10D, 10E, 10F auf, welche jeweils
einen Luftraum 13 begrenzen. Wenn die Dämmeinlage
11 in die Umverpackung 2 eingesetzt ist, liegt die Dämm-
einlage 11 an der Vorderwand 4, der Rückwand 5 und
den Seitenwänden 6, 7 an. Somit trägt die Dämmeinlage
11 auch bei der Festigkeit der Umverpackung 2 bei. Alle
Dämmwände 10 C bis 10F weisen dieselbe Wandstärke
b und insofern auch denselben thermischen Widerstand
auf.
[0033] In vorteilhafter Weise sind die Umverpackung
2 aus einem einstückigen Umverpackungszuschnitt und
die Dämmeinlage 11 aus einem einstückigen Dämmein-
lagezuschnitt ausgebildet. Der Dämmeinlagezuschnitt
ist im Lagerungs- und Transportzustand zusammenge-
faltet.
[0034] In Fig. 5 ist ein Zustand der Dämmeinlage 11
zwischen dem zusammengefalteten Zustand und dem
in Figuren 1 und 3 gezeigten Endmontagezustand, in
dem sich die Dämmeinlage 11 in der Umverpackung 1
befindet, dargestellt.
[0035] Die Dämmwände 10C bis 10F der Dämmeinla-
ge 11 weisen jeweils Kanten 22 und 23 an ihren Enden
auf. Hierbei sind die Lufträume 13 der Dämmwände 10C
bis 10F offen ausgebildet, was das Eindringen von Luft
in die Lufträume ermöglicht. Wenn die Dämmeinlage 11
in der Umverpackung 1 angeordnet ist, liegen jeweils die
Kanten 22 und 23 von benachbarten Dämmwänden auf-
einander (Figuren 3 und 4). In diesem Zustand sind die
Lufträume weitestgehend geschlossen und gegen die
Umgebung abgedichtet. Die Dämmeinlage 11 wirkt an
sich als ein Viergelenk.
[0036] Die erfindungsgemäße Verpackung 1 kann ein-
fach und in wenigen Schritten hergestellt werden. Die
Dämmeinrichtung 10 der erfindungsgemäßen Verpa-
ckung stellt eine kosteneffiziente und einfach herstellba-
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re konstruktive Lösung für die Dämmung von thermisch
empfindlichen Produkten dar.
[0037] Neben der vorstehenden schriftlichen Be-
schreibung der Erfindung wird zu deren ergänzender Of-
fenbarung hiermit explizit auf die zeichnerische Darstel-
lung der Erfindung in den Fig. 1 bis 4 Bezug genommen.

Bezugszeichenliste

[0038]

1 Verpackung
2 Umverpackung
3 Mantel der Umverpackung
4 Vorderwand
5 Rückwand
6, 7 Seitenwand
8 Bodenwand
9 Deckenwand
9A, 9B Teilwand
10 Dämmeinrichtung
10A Dämmwand
10B Dämmwand
10C Dämmwand
10D Dämmwand
10E Dämmwand
10F Dämmwand
11 Dämmeinlage
12, 13 Luftraum
14 Innenraum der Umvperackung
15 erste faltbare Lasche
16 zweite faltbare Lasche
17 faltbare Abstandslasche
18 faltbare Klebelasche
19 Greiföffnung
20 klappbarer Deckel
21 Deckplatte / Bodenplatte
22, 23 Kanten der Lufträume 13
a1, a2, a3 Wandstärke
b Wandstärke
A1 erster (vollständig offener) Zustand der

Verpackung
A2 zweiter (teilweise offener) Zustand der

Verpackung
A3 dritter (geschlossener) Zustand der Verpa-

ckung

Patentansprüche

1. Verpackung (1), insbesondere Kühlverpackung,

- mit einer Umverpackung (2), die einen Mantel
(3) mit einer Vorderwand (4), einer Rückwand
(5) und Seitenwänden (6, 7), welche die Vorder-
wand (4) mit der Rückwand (5) verbinden, sowie
eine Bodenwand (8) und eine Deckenwand (9)
aufweist; und

- mit einer einen Innenraum (14) der Umverpa-
ckung (2) allseitig umgebenden Dämmeinrich-
tung (10);
- dadurch gekennzeichnet:
- dass die Dämmeinrichtung (10) die Decken-
wand (9) und die Bodenwand (8) als Dämmwän-
de (10A, 10B) aufweist, welche jeweils einen
Luftraum (12) begrenzen, und
- dass die Dämmeinrichtung (10) ferner eine in
der Umverpacküng (2) angeordnete einstückige
Dämmeinlage (11) aufweist, die zumindest eine
einen Luftraum (13) begrenzende Dämmwand
(10C, 10D, 10E, 10F) umfasst.

2. Verpackung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Umverpackung aus einem ein-
stückigen Umverpackungszuschnitt ausgebildet ist.

3. Verpackung nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass an der einen Sei-
tenwand (6) mindestens eine erste Dämmwand
(10A) angeordnet ist, welche mindestens zwei falt-
bare Laschen (15, 16) aufweist, die im Endmonta-
gezustand die Deckenwand (9) und/oder die Boden-
wand (8) bilden, und/oder an der anderen Seiten-
wand (7) mindestens eine zweite Dämmwand (10B)
angeordnet ist, welche mindestens zwei faltbare La-
schen (15, 16) aufweist, die im Endmontagezustand
die Deckenwand (9) und/oder die Bodenwand (8)
bilden.

4. Verpackung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die erste Dämmwand (10A)
und/oder die zweite Dämmwand (10B) eine faltbare
Abstandslasche (17) aufweist, wodurch im Endmon-
tagezustand die Deckenwand (9) und/oder die Bo-
denwand (8) quaderförmig ausgebildet sind.

5. Verpackung nach Anspruch 3 oder 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die erste Dämmwand (10A)
und/oder die zweite Dämmwand (10B) jeweils eine
faltbare Klebelasche (18) aufweisen, welche mit ei-
ner Innenseite der Seitenwände (6, 7) verbunden ist,
insbesondere verklebt ist.

6. Verpackung nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Dämmeinlage
(11) vier Dämmwände (10C, 10D, 10E, 10F) auf-
weist, welche jeweils einen Luftraum (13) begrenz-
en.

7. Verpackung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Dämmeinlage (11) an der Vor-
derwand (4), der Rückwand (5) und den Seitenwän-
den (6, 7) anliegt.

8. Verpackung nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Dämmeinlage
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(11) aus einem einstückigen Dämmeinlagezuschnitt
ausgebildet ist.

9. Verpackung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Dämmeinlagezuschnitt im La-
gerungs- und Transportzustand zusammengefaltet
ist.

10. Verpackung nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Deckenwand
(9) und/oder die Bodenwand (8) jeweils aus zwei
Teilwänden ausgebildet sind, wobei die Teilwände
eine Deckenöffnung und/oder eine Bodenöffnung
des Mantels (3) der Umverpackung (2) vollständig
abdecken.

11. Verpackung nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Deckenwand
(9) und/oder die Bodenwand (8) jeweils eine im End-
montagezustand durch einen klappbaren Deckel
(20) abgedeckte Greiföffnung (19) aufweisen.

12. Verpackung nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass Kühlelemente in
die Luftkammer (12) der Deckenwand (9) und/oder
der Bodenwand (8) eingelegt sind.

13. Verpackung nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Umverpa-
ckung (2) ferner eine Deckplatte (21) und/oder eine
Bodenplatte aufweist, wodurch im Endmontagezu-
stand die Deckenwand (9) und/oder die Bodenwand
(8) abgedeckt sind.

14. Verpackung nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Stärke (a) der
Deckenwand (9) und/oder der Bodenwand (8) durch
Änderung der Abmessungen der faltbaren Teile der
ersten Lasche (15) und/oder der zweiten Lasche (16)
wählbar ist.

15. Verpackung nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Stärke (b) al-
ler Dämmwände (10C -10F) der Dämmeinlage (11)
gleich ist.

16. Verpackung nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Umverpa-
ckung (2) und die Dämmeinlage (11) aus Wellpappe
hergestellt sind,

9 10 
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